
 

 

DER MAGISTRAT  
KREISSTADT  

HOFHEIM AM TAUNUS 

 

HUNDESTEUER  
ABMELDUNG 

 

Objektnummer/Kassenkonto: 01-30 _ _ _ _ _ _ 00-0001 / 30 _ _ _ _ _    Marke: _ _ _ _  
(wird vom Team Steuern und Abgaben ausgefüllt) 

 

   ALLGEMEINE ANGABEN 

 

 

ANGABEN ZUM HUND 
 

  Name, Vorname 
 

 

  Straße 
 

 

PLZ Ort 

 

 Telefon 

 

Email 

 Rüde  Hündin 

      
  

Hunderasse 

 

Alter des Hundes (in Jahren) 

 

GRUND DER ABMELDUNG 
  

 verkauft/abgegeben        entlaufen            verstorben / eingeschläfert 

 
 

Datum der Abmeldung Anzahl der noch im Haushalt  

lebenden Hunde 

 

Name, Vorname des neuen Hundehalters 

 

 

Straße 

 

 

PLZ Ort 

 

  

BEI WEGZUG AUS HOFHEIM 

 

 

 

Die gültige Hundesteuermarke ist bei der Abmeldung wieder an die Stadt Hofheim am Taunus zurückzugeben. 

Die in der Steuererklärung angeforderten Daten werden aufgrund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung i.V. mit dem § 10 der Hundesteuersatzung der 

Stadt Hofheim am Taunus erhoben. 

 

Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach dem besten Wissen und Gewissen gemacht habe. 

 

  

   

 

 Datum der Abmeldung Der Hund wird dort versteuert ab: 

 Neue Wohnanschrift Straße 
 

 

PLZ Ort 

 

Datum, Ort 
 

 

 Unterschrift  des Hundehalters 
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